
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 5. Sitzung des Heimausschusses
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 13.10.2021

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

12.10.2021
18:30
19:55

Ort :
Straße :
Raum :

06366 K ö t h e n ( A n h a l t )
Lange Straße 38
Pflegeheim "Am Lutzepark"

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Stephanie Behrendt (Dezernentin) 
Silvana Rudel (Heimleiterin) 
Birgit Leps (RPA) 
Frau Kövel (Mitarbeiterin Pflegeheim)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

StR Müller 
Mitteldeutsche Zeitung 
Silvia Hoffmann (Wirtschaftsprüferin) 

Tagungsleitung : Stephanie Behrendt

Schriftführer : Silke Cäsar

Ausschussvorsitzender Schriftführerin

Stephanie Behrendt Silke Cäsar



Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung 

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs 

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Informationsbericht über Angelegenheiten des Städtischen Pflegeheims 2021090/1  
 "Am Lutzepark" - Berichtszeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020   
2.5 Informationsbericht über Angelegenheiten des Städtischen Pflegeheims 2021091/1  
 "Am Lutzepark" - Berichtszeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021   
2.6 Informationsbericht über Angelegenheiten des Städtischen Pflegeheims 2021092/1  
 "Am Lutzepark" - Berichtszeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021   
2.7 Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Pflegeheims "Am Lutzepark" 2021093/1  
2.8 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebes 2021094/1  
 Städtisches Pflegeheim "Am Lutzepark" und Entlastung der Heimleiterin   
2.9 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs 

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Eigenbetrieb 2021095/1  
 Städtisches Pflegeheim "Am Lutzepark"   
3.5 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 



Protokolltext

Öffentlicher Teil

TOP 1  
 Frau Behrendt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

TOP 1.1 – Einwohnerfragestunde
Keine Anfragen

TOP 1.2 
Die Beschlussfähigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der Ladung werden festgestellt.

TOP 2.1
Die Niederschrift öffentlicher Teil der letzten Sitzung wird einstimmig bestätigt.

TOP 2.2 – Informationen der Verwaltung
keine Informationen

TOP 2.3
Die Tagesordnung des öffentlichen Teils wird einstimmig bestätigt. 

TOP 2.4 -  Informationsbericht über Angelegenheiten des „Städtischen Pflegeheims 
Am Lutzepark“ Köthen – Berichtszeitraum 01.10.2020 – 31.12.2021
TOP 2.5 – Informationsbericht über Angelegenheiten des „Städtischen Pflegeheims 
Am Lutzepark“ Köthen – Berichtszeitraum 01.01.2021 – 31.03.2021
TOP 2.6 – Informationsbericht über Angelegenheiten des „Städtischen Pflegeheims 
Am Lutzepark“ Köthen – Berichtszeitraum 01.04.2021 – 30.06.2021
Frau Rudel erläutert die Vorlagen.

TOP 2.7 – Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Pflegeheimes „Am Lutzepark“
Frau Rudel erläutert den Wirtschaftsplan. Dieser wurde erneut in abgeänderter Form 
ausgereicht. Die Unterschiede wurden vergleichend erläutert. Hinsichtlich der Fremdleistung 
von Reinigungsleistungen erfolgten Ausführungen. Externe Reinigungsleistungen sollen 
eingespart werden zugunsten der Aufgabenübertragung an 4 eigene Mitarbeiter. Das 
Pflegeheim ist das zweitteuerste in Köthen. Um den Preis halten zu können, wurde dieses 
Modell gewählt. 

StR Beutler fragt, ab wann die Einstellungen erfolgen sollen. 

Frau Rudel antwortet, dass ab 1.1.2022 die Einstellungen erfolgen.

StR Raubaum fragt zum Erfolgsplan – Im Rechnungsergebnis 2020 sind 239.175 Euro unter 
sonstige betriebliche Erträge aufgeführt. 37.100 Euro sind im Planansatz neu aufgeführt. Er 
bittet um Differenzerläuterung.

Dies erfolgt durch Frau Hoffmann bei der Erläuterung des Jahresabschlusses.

StRn Beutler – Auf S. 9 steht kein Haushaltsjahr – Geht es um 2022, was Frau Rudel bejaht.

Abstimmungsergebnis WP Variante 1 – mit externen Reinigungsleistungen:      
0 Ja/      3 Nein/    5  Enthaltung

Abstimmungsergebnis WP Variante 2 – ohne externe Reinigungsleistungen



8 Ja    0 Nein/    0  Enthaltungen

TOP 2.8 – Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Eigenbetriebes „Städtisches 
Pflegeheim Am Lutzepark“ und Entlastung der Heimleiterin
Die Wirtschaftsprüferin Frau Hoffmann erläutert den Jahresabschluss.

Anhand Anlagen 8.15 und 8.16 erläutert Frau Hoffmann die Frage von StR Raubaum – Aus 
der Corona bedingten Zuwendung und Corona bedingten Erstattungen setzen sich die 
Beträge (Posten 4 und 5) zusammen. Höhere Personal- und Materialkosten fielen an. 

StR Raubaum bedankte sich beim gesamten Pflegepersonal für die erbrachten Leistungen. 
Zum Bericht auf Seite 7 bat er um Erläuterung des letzten Punktes. 

Frau Rudel erläuterte die Verfahrensweise mit den Pflegekassen. 

StR Raubaum bat zu S. 8 – Punkt 5 und 6 um Erläuterung. Wo liegen die Risiken und wie 
kann man diesen entgegentreten? 

Frau Rudel informierte zu den Pflegegraden. Durch das Pflegegradmanagement finden 
stetige Überprüfungen statt.
Mehr Einzelzimmer sollten durch einen Anbau umgesetzt werden, welches der Plan der 
Heimleitung nach Corona ist, um die Auslastung zu verbessern. 

Abstimmungsergebnis:   8  Ja/   0  Nein/  0  Enthaltung

TOP 2.9 - Anfragen und Anregungen öffentlicher Teil
StR Beyer wies darauf hin, dass das WLAN im Ratssaal zur nächsten Sitzung bitte wieder 
eingerichtet sein möchte. 

StRn Beutler bezog sich auf ihre Anfrage im SK. Die Pflegereform wurde durch die 
Bundesregierung auf den Weg gebracht. Pflegebedürftige sollen monatlich entlastet werden. 
Wie schlägt sich das dann auf den Pflegepreis nieder? Wann und wie wird im Pflegeheim 
die Lohnangleichung Ost nach West umgesetzt. Bekommt das Heim das Geld eins zu eins 
vom Bund? Eine Förderung von Pflegeeinrichtungen soll nur erfolgen für die, die nach Tarif 
bezahlen. Es muss dann auch einen bundeseinheitlichen Personalschlüssel geben, was von 
Vorteil ist. Zusätzliche Pflegekräfte können dann auch noch eingestellt werden. 

StR Raubaum stellte ebenfalls die Frage zur Erstattung an die Pflegebedürftigen. 

Frau Rudel trug dazu eine Ausarbeitung vor, welche der Niederschrift beigefügt ist.

Ende öffentlicher Teil 19.55 Uhr






Vorbereitung HEA 12.10.2021 


 


Im Juni 2021 wurde eine neue Pflegereform (Gesetz zur Weiterentwicklung der 


Gesundheitsversorgung) vom Bundestag beschlossen.  


 


NEU 


 


§ 43c Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen (wird noch 


eingefügt) 


 


Pflegebedürftige, die in vollstationären Einrichtungen leben, erhalten ab 1. Januar 2022 einen 


"Leistungszuschlag" auf den zu zahlenden Eigenanteil an den Pflegekosten. 


Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag 


 


 5% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres 


 25% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate, 


 45% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und 


 70% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate im Heim 


leben. 


Angefangene Monate in Pflegeeinrichtungen werden als voll angerechnet. 


Bezuschusst werden nur die pflegebedingten Aufwendungen. Weiterhin nicht bezuschusst 


werden die weiteren, teilweise erheblichen Kosten für die Bewohner/innen, wie Unterkunfts- 


und Verpflegungskosten, die Ausbildungsumlage und die Investitionskosten.  


 


Zum 30.9. 2021 hätte die Pflegereform folgende Auswirkungen auf die Bewohner: 


  


- 33 Bewohner würden   5% des Eigenanteils an den Pflegekosten erstattet 


bekommen 


- 14 Bewohner würden 25% des Eigenanteils an den Pflegekosten erstattet 
bekommen 


-   8 Bewohner würden 45% des Eigenanteils an den Pflegekosten erstattet 
bekommen 


- 24 Bewohner würden 75% des Eigenanteils an den Pflegekosten erstattet 
bekommen 


 
Die Kosten für die allgemeinen Pflegeleistungen der Einrichtung beträgt in diesem Jahr 
834,42 €. 
 
§ 42 SGB XI Leistung für die Kurzzeitpflege wird erhöht 
 
 
Der Leistungsbetrag für die Kurzzeitpflege wird von 1.612 Euro pro Kalenderjahr auf 1.774 
Euro erhöht. Falls Mittel der Verhinderungspflege nicht verbraucht sind, kann dieser Betrag 
auf 3.386 Euro erhöht werden (§ 42 Abs. 2 SGB XI) 
 
 
 
 
 


 







§ 39c SGB V Übergangspflege im Krankenhaus 
 


 


Die Übergangspflege ist ein im Juli 2021 neu geschaffenes Angebot. Allerdings müssen hier 


noch Einzelheiten vom GKV- Spitzenverband geregelt werden. Bis dahin kann dieser 


Anspruch noch nicht geltend machen. 


Die Übergangspflege kann in Anspruch genommen werden, wenn im Anschluss an einen 


Krankenhausaufenthalt die Versorgung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand sichergestellt 


werden kann. 


 


§ 8 SGB XI - Regelungen zur Finanzierung von zusätzlichen Pflegefachkräften wird 


aufgehoben 


 


Die Regelungen zur Finanzierung der zusätzlichen Stellen für Pflegefachkräfte wird 


aufgehoben (§ 8 Abs. 6) 


Geplant ist, dass diese zusätzliche Stelle in den Personalschlüssel mit einfließt. 


 


2020 und 2021 wurde von dieser Regelung kein Gebrauch gemacht, da sich insgesamt 


2 Pflegefachkräfte in Elternzeit befinden. 


 


§ 8 Abs. 7 Veränderung und Erweiterung der Förderungsbedingungen für 
Pflegeeinrichtungen zur Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf  
 


Die bestehenden Vorgaben zur Förderung wurden präzisiert. Die Vorgaben zur Erstellung der 


Richtlinien wurde angepasst  


Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung werden in den Jahren 2019 bis 


2024 jährlich bis zu 100 Millionen Euro bereitgestellt, um Maßnahmen der Pflegeeinrichtungen 


zu fördern, die das Ziel haben, die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für ihre in der 


Pflege tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern. Förderfähig sind  


1.individuelle und gemeinschaftliche Betreuungsangebote, die auf die besonderen 


Arbeitszeiten von Pflegekräften ausgerichtet sind, 


2.die Entwicklung von Konzepten für mitarbeiterorientierte und lebensphasengerechte 


Arbeitszeitmodelle und Maßnahmen zu ihrer betrieblichen Umsetzung, 


3.die Entwicklung von Konzepten zur Rückgewinnung von Pflege- und Betreuungspersonal 


und Maßnahmen zu ihrer betrieblichen Umsetzung und 


4.Schulungen und Weiterbildungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie 


und Beruf sowie zu den Zielen, zu denen nach den Nummern 2 und 3 Konzepte zu entwickeln 


sind. 


 


Geplant ist, dass die Einrichtung Möglichkeiten sucht, um eine Förderung zu erhalten. 


Bisher wird das Betriebliche Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter umgesetzt. 


 


§ 40 SGB XI - Empfehlung von Pflegehilfsmittel durch Pflegefachkräfte 


 


Pflegefachkräfte können im Rahmen ihrer Leistungserbringung nach § 36, nach den 


§§ 37 und 37c des Fünften Buches sowie der Beratungseinsätze nach § 37 Absatz 3 


konkrete Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflegehilfsmittelversorgung 


abgeben. 







Dazu bedarf es Richtlinien, die noch vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen 


bis zum 31.12.2021 zu erlassen sind. In diesen Richtlinien werden auch die Eignung 


der Pflegefachkräfte und Verfahrensfragen festgelegt (§ 40 Abs.6). 


 


 


§ 72 SGB XI - Tarifbindung bzw. Tariforientierung wird für Pflegeeinrichtungen Pflicht 


 


Die Tarifbindung bzw. die Orientierung der Höhe der Entlohnung an entsprechenden 


Tarifverträgen (§ 72 Abs. 3a) in fachlicher und regionaler Hinsicht ist künftig Voraussetzung 


zum Abschluss eines Versorgungsvertrages. Die Anpassung bestehender Verträge muss bis 


zum 31.08.2022 erfolgen. (§ 72 Abs. 3b). 


Prüfgrundsätze für die Einhaltung der Vorgaben werden erstellt 


Der Spitzenverband Bund legt die Richtlinien, erstmals bis zum 30.09.2021, fest. Sie sind vom 


Bundesgesundheitsministerium zu genehmigen (§ 72 Abs. 3c). 


Mitteilungspflicht für Pflegeeinrichtungen zur Tarifanwendung bzw. Tariforientierung 


Pflegeeinrichtungen sind zu entsprechenden Angaben gegenüber den Pflegekassen im Jahr 


2022, bis zum 28.02.2022 verpflichtet. Der Mitteilung gilt, wenn die Pflegeeinrichtung nicht 


widerspricht, als Antrag zur Anpassung des Versorgungsvertrages mit Wirkung zum 


01.09.2022 (§ 72 Abs. 3d). 


Informationspflicht über die Anpassung von Tarifverträgen 


Bis zum 30.09. des Jahres sind den Pflegekassen Informationen zu Änderungen der 


Tarifverträge mitzuteilen (§ 72 Abs. 3e) 


 


Die Einrichtung ist der Mitteilungspflicht im September nachgekommen. 


 


Die Einrichtung ist eine kommunale Einrichtung und der TVÖD Ost wird weiterhin 


umgesetzt. Eine Tarifbindung ist seit Jahren vorhanden. 


Weiterhin ist die Einrichtung im VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeber) 


 


Tarifabschluss 2020 


1. Laufzeit - 28 Monate: 01.09.2020 - 31.12.2022 


2. Entgelterhöhung in 2 Stufen nach 8 Monaten Verzögerung: 


o 01.09.2020: keine Erhöhung ("Nullrunde") 


o 01.04.2021: +1,4%, mindestens 50 € 


o 01.04.2022: +1,8% 


 Corona-Sonderzahlung als Einmalzahlung im Dezember 2020 


o E 1 bis E 8 sowie P 5 bis P 8:   600 € 


o E 9 bis E 12 sowie P9 bis P16: 400 € 


3. Sonderregelungen VKA  


            Ab 2022 96,45 Prozent und ab 2023 100% -ige Angleichung des Westniveaus 


4. Pflegezulage 


           Einführung einer Pflegezulage von zuerst 70 € im März 2021 später 120 € im März   


           2022 


          Einführung einer monatlichen Zulage für P 5 bis P 16; in Höhe von 25 € in  


          Pflegeeinrichtungen 


5. Erhöhung der Wechselschichtzulage auf 0,93 Cent /Stunde 


 







In diesem Abschluss wurden nicht nur die Erhöhungen der Gehälter verhandelt, sondern 


auch eine Anpassung der Arbeitszeit (§ 6 Abs.1 Satz 1 TVöD) 


 


 ab dem 1. Januar 2022 durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich und 


 ab dem 1. Januar 2023 durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich. 


 


Eine Prüfung wie sich das auf Teilzeitbeschäftigte auswirkt, wurde dieses Jahr geprüft. 


Dabei wurde festgestellt, dass eine Angleichung der Arbeitszeit für Teilzeitkräfte nicht 


automatisch möglich ist. Die Arbeitsverträge sind in Wochenstunden vereinbart. 


Zurzeit wird mit allen Mitarbeitern der Einrichtung Gespräche geführt, um eine Angleichung 


der Teilarbeitszeiten zu erreichen.  


Eine Nichtangleichung hat zur Folge, dass die Arbeitszeiten für die Mitarbeiter gleichbleiben, 


aber sich durch die geringen Differenzen der Personalschlüssel sowie die Lohnkosten 


erhöhen. Um diesen Effekt abzumildern werden diesbezüglich die Gespräche mit den 


Mitarbeitern geführt.  


Vergleich für Pflege:  


2021  


40 Wochenstunden:  15,13 VZK der Pflegefachkräfte 


                                  11,80 VZK der Pflegekräfte (einjähriger Ausbildung, Ungelernte) 


Keine Anpassung der Arbeitszeit bei den Teilzeitkräften 


39,5 Wochenstunden:15,32 VZK der Pflegefachkräfte – Erhöhung Lohnkosten um 11.420 € 


                                    11,95 VZK der Pflegekräfte – Erhöhung der Lohnkosten um 6.830 € 


Insgesamt werden die Mehrkosten für die gesamte Einrichtung 28.951€ betragen.  


Ziel ist, bei einer Angleichung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter die Mehrkosten für Bewohner 


und Angehörige zu mindern und den Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil stabil zu halten. 


 


§ 113c SGB XI - Personalbemessung in vollstationären Pflegeeinrichtungen 


Ab dem 01.07.2023 gelten folgende Personal Anhaltswerte pro zu versorgenden 


Pflegebedürftigen als Höchstwerte (§ 113c Abs 1) 


Diese Personalbemessungsgrenzen werden 2021 bis 2022 geprüft. 


 


 


 


 


  





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage1zumProtokoll.pdf




Preise : Vollstationäre Pflege - Allgemeiner Pflegesatz laut Pflegenavigator AOK Stand: 12.10.2021


Zzgl. Unterkunfts-und Zzgl. Investkosten Eigenanteil des 


Plätze EEE Pflegeplatz


Zum Alten Schiller 24 1 0,00 978,92 587,41 278,95 1.720,28


2 bis 5 440,48 587,41 278,95 1.306,84


Am Wasserturm 65 1 0,00 1.105,16 623,91 359,56  bis 395,46 1.963,64


2 bis 5 589,54 623,91 359,56  bis 395,46 1.573,02


Haus Sonne 70 1 0,00 946,37 526,87 498,89 1.847,13


2 bis 5 429,23 526,87 498,89 1.454,99


Rosenhain 93 1 0,00 1.088,12 526,27 375,08 1.864,47


2 bis 5 519,57 526,27 375,08 1.420,92


St. Elisabeth 112 1 0,00 1.389,89 641,25 170,66 2.076,80


2 bis 5 909,56 641,25 170,66 1.721,47


Lindenstraße 82 1 0,00 845,68 537,52 425,58 1.683,77


2 bis 5 266,18 537,52 425,58 1.229,28


Städtisches Pflegeheim 80 1 0,00 1.291,94 658,60 147,54 1.973,07


2 bis 5 834,42 658,60 147,54 1.640,55


Amalienhof Großpaschl. 53 1 0,00 972,83 542,69 411,89 1.802,41


2 bis 5 430,44 542,69 411,89 1.385,02


Fuhneaue 56 1 0,00 1.207,67 629,39 91,26 bis 324,89 1.803,32


2 bis 5 629,09 629,39 91,26 bis 324,89 1.349,74


Leistungen ab 2017 pro Monat Ausbildungsumlage der IB Sachsen-Anhalt nicht enthalten


Pflegegrad 1 125,00


Monat (in Euro)


Pflegegrad 2


Pflegegrad 5 2.005,00


Namen der Einrichtung
Anz.


Pflegegrad 
Verpflegungskosten pro Monat (Euro) Bewohners pro Mo. 


770,00


Pflegegrad 3 1.262,00


Pflegegrad 4 1.775,00


Pflegebedingter Preis pro







Pflegegrad 5 2.005,00







abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €


abzügl. Eigenanteil der Pflegekasse von 125,00 €





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage2zumProtokollPflegesaetzeKoethenundUmgebungOktober2021.pdf


